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Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit 
und das Verbot der Doppelbestrafung
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Die UN-Völkerrechtskommission (ILC) hat im Jahre 1987 mit 
der Beratung von Artikelentwürfen für den Kodex der Ver
brechen gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch
heit begonnen.i Dabei geht der vom Berichterstatter D. Thiam 
vorgelegte Entwurf entsprechend der politischen Realität bei 
derartigen Verbrechen von einer universellen Strafverfol.- 
gungspflicht der Staaten aus. Das heißt: Jeder Staat, in des
sen Territorium sich ein Beschuldigter aufhält, ist verpflich
tet, gegen ihn ein Strafverfahren einzuleiten oder ihn auszu
liefern.2

Bei universeller Strafverfolgungspflicht sind zahlreiche 
konkurrierende Strafverfolgungsansprüche der Staaten denk
bar. Die Strafverfolgung einleiten könnte
— der Staat, in dem sich der Beschuldigte befindet;
— der Staat, um dessen Staatsbürger es sich handelt;
— der Staat, in dem das Verbrechen begangen wurde;
— der Staat, gegen den sich das Verbrechen richtete.

Das ist in der internationalen Praxis nichts Neues. Zahl
reiche Konventionen enthalten dieses Prinzip.2 * Häufig wird 
dabei ausdrücklich die Verpflichtung betont, „schwere“ oder 
„angemessene“ Strafen vorzusehen, die der Schwere des Ver
brechens gerecht werden. Jedoch wurde es in diesem Zusam
menhang nie für notwendig gehalten, speziell ein Verbot der 
Doppelbestrafung des Beschuldigten zu vereinbaren. Dagegen 
enthalten diese Konventionen im allgemeinen spezielle Aus
lieferungsbestimmungen, um eine gerechte Strafverfolgung zu 
sichern. In einigen Dokumenten wird einer Auslieferung des 
Beschuldigten an den Staat der Vorzug gegeben, in dem das 
Verbrechen begangen wurde. Dieses Prinzip wurde auch nach 
dem zweiten Weltkrieg bei der Verfolgung von Kriegsverbre
chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angewandt* 
Das Londoner Statut für den Internationalen Militärgerichts
hof vom 8. August 19455 sah in Art. 29 ausdrücklich die Mög
lichkeit eines erneuten Verfahrens vor, wenn nach der Ver
urteilung neues Beweismaterial vorgelegt worden war.

Die Pflicht zur universellen Strafverfolgung 
und das Prinzip „ne bis in idem“

Obgleich gerade bei Verbrechen gegen den Frieden und die 
Sicherheit der Menschheit, wenn sie wirksam bekämpft wer
den sollen, eine universelle Strafverfolgung notwendig ist, 
erhoben einige ILC-Mitglieder Bedenken gegen die' Anwen
dung dieses Prinzips. Dabei wurde u. a. geltend gemacht, daß 
es zu einer mehrfachen Bestrafung für das gleiche Verbre
chen kommen kann, wenn mehrere Staaten die Strafverfol
gung gegen den Täter durchführen können.

Nun bestand das Problem bei der Verfolgung dieser Ver
brechen bislang nicht in einer Doppelbestrafung, sondern in

der Sicherung einer effektiven Strafverfolgung. Trotzdem hat 
der Berichterstatter für den Kodex einen Art. 7 vorgeschlagen, 
der ein Verbot der Doppelbestrafung vorsieht; „Gegen nie
manden darf erneut ein Prozeß geführt werden und niemand 
darf erneut für ein Verbrechen verurteilt werden, für das er 
bereits in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Prozeß
ordnung eines Staates rechtskräftig verurteilt oder von dem 
er freigesprochen worden ist. “6

Dieser Entwurf entspricht bis auf ein Wort dem Wortlaut 
des Art. 14 Abs. 7 der Internationalen Konvention über Bür
gerrechte und politische Rechte vom 19. Dezember 1966.7 Dort 
wird aber auf das Gesetz und die Prozeßordnung des „je
weiligen“ Staates, also deutlich auf ein Prinzip des inner
staatlichen Rechts Bezug genommen, während in dem von 
Thiam vorgeschlagenen Text einfach von der Verurteilung 
oder dem Freispruch in „einem“ Staat die Rede ist und damit 
ein Prinzip des innerstaatlichen Rechts in eine zwischenstaat
liche Regel verwandelt werden soll. Ob das Problem jedoch 
so einfach gelöst werden kann, erscheint höchst fragwürdig. 
Schließlich gibt es im Unterschied zu den nationalen Rechts
ordnungen im internationalen Bereich kein hierarchisch auf
gebautes oder rechtspolitisch koordiniertes Gerichtssystem, 
das eine wichtige Voraussetzung für den Grundsatz „ne bis in

idem“ ist, weil es die Durchsetzung einer einheitlichen Strafe 
Politik gewährleistet.

Wie aus dem Kommentar zum Artikelentwurf ersichtlich 
ist, war sich der Berichterstatter sehr wohl darüber klar, daß 
das Prinzip „ne bis in idem“ eigentlich ein Prinzip des inner
staatlichen Rechts ist, das nur durch einen internationalen 
Vertrag ins Völkerrecht übertragen werden kann. Er glaubt 
jedoch, daß die Anwendung dieses Prinzips auf Verbrechen 
gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit mög
lich sei, weil es sich um Verbrechen nach Völkerrecht han
dele, die nicht die Interessen einzelner Staaten, sondern die 
der Staatengemeinschaft verletzen. Nur gegenüber einem Ver
fahren vor einem eventuellen Internationalen Strafgerichts
hof dürfe dieses Prinzip nicht geltend gemacht werden.® (Da 
die Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofs nicht 
absehbar ist, werden wir auf das Verhältnis zwischen einem 
landesrechtlichen Urteil und einem internationalen Strafpro
zeß nicht weiter eingehen. Diese Frage dürfte aber leicht lös
bar sein, weil die Entscheidung eines Internationalen Strafge
richtshofs endgültig wäre und eine bereits auf Grund eines 
landesrechtlichen Urteils verbüßte Strafe in Rechnung stellen 
könnte.)

Den. Umstand, daß es sich bei den im Kodex genannten 
Verbrechen um Verbrechen nach Völkerrecht handelt, führt 
zwar zur universellen Strafverfolgungspflicht, d. h. zur Re
gel: entweder strafrechtlich verfolgen oder ausliefern. Er 
rechtfertigt jedoch nicht die einfache Übernahme des Verbots 
der Doppelbestrafung aus dem innerstaatlichen Recht, weil 
allein mit der Pflicht zur universellen Strafverfolgung er
hebliche Unterschiede in der Strafverfolgungspraxis der Staa
ten nicht ausgeschlossen werden können. Gerade bei den im 
Kodex erfaßten schweren internationalen Verbrechen, an de
nen sehr häufig der Staat selbst beteiligt ist oder die er weit-
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